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 29. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 26.755.500 Dollar für 
die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 
64/249 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 
64/248 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2010 auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 25 anzurechnen ist; 

 30. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 26.755.500 Dollar für 
die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 29 festgelegten Sche-
ma auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;  

 31. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 85.500 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode den 
Guthaben aus dem in den Ziffern 29 und 30 genannten Betrag von 26.755.500 Dollar hin-
zuzurechnen sind;  

 32. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht durch Anleihen bei anderen 
aktiven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden dürfen;  

 33. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;  

 34. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind;  

 35. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Haiti“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen. 
 
 

RESOLUTION 65/257 B 

Verabschiedet auf der 106. Plenarsitzung am 30. Juni 2011, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/65/656/Add.1, Ziff. 6). 

65/257. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sudan 

B14 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Sudan15 und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen16, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1590 (2005) des Sicherheitsrats vom 24. März 
2005, mit der der Rat die Mission der Vereinten Nationen in Sudan für einen Anfangszeit-

_______________ 
14 Damit wird die Resolution 65/257 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, 
Fünfundsechzigste Tagung, Beilage 49 (A/65/49), Bd. I, zu Resolution 65/257 A. 
15 A/65/630 und Corr.1 und A/65/731. 
16 A/65/743/Add.10. 
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raum von sechs Monaten ab dem 24. März 2005 einrichtete, und die späteren Resolutio-
nen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1978 
(2011) vom 27. April 2011, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum 9. Juli 2011 
verlängerte, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1990 (2011) des Sicherheitsrats vom 27. Juni 
2011, mit der der Rat die Interims-Sicherheitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei für 
einen Anfangszeitraum von sechs Monaten ab dem 27. Juni 2011 einrichtete, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 59/292 vom 21. April 2005 über die Finan-
zierung der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
65/257 A vom 24. Dezember 2010, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen, 

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zur 
Unterstützung des Friedensprozesses in Sudan geleistet worden sind, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Fi-
nanzmitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen 
des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

 1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 
29. Juni 2007, 64/269 vom 24. Juni 2010 und 65/289 vom 30. Juni 2011 sowie anderer ein-
schlägiger Resolutionen auszuarbeiten; 

 2. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen 
in Sudan per 30. April 2011, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 
133,1 Millionen US-Dollar, was etwa 2 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur siebenundvierzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge 
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere dieje-
nigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden 
Beiträge sicherzustellen; 

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden; 

 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, 
denen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen 
erwachsen; 

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, 
insbesondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war; 

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind; 
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 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen; 

 9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen16 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicher-
zustellen; 

 10. bekräftigt Abschnitt XX der Resolution 61/276 und legt dem Generalsekretär 
nahe, die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und zwischen den Missionen nach Mög-
lichkeit zu verstärken, um bei dem Einsatz der Ressourcen der Organisation und bei der 
Erfüllung der Mandate der Missionen mehr Synergien zu schaffen, wobei zu bedenken ist, 
dass die einzelnen Missionen selbst für die Aufstellung und Ausführung ihrer Haushalts-
pläne, die Kontrolle ihres Materials und die Steuerung ihrer logistischen Operationen ver-
antwortlich sind; 

 11. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass künftige Haushaltsanträge 
genügend Angaben, Erklärungen und Begründungen für die zur Deckung der operativen 
Kosten beantragten Mittel enthalten, damit die Mitgliedstaaten fundierte Entscheidungen 
treffen können; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, für die vollständige Durchführung der 
einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296, 60/266, 61/276, 64/269 und 
65/289 zu sorgen; 

 13. ersucht den Generalsekretär ferner, alles Erforderliche zu veranlassen, um si-
cherzustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;  

 14. ermächtigt den Generalsekretär, auf die für die Mission bewilligten Mittel zu-
rückzugreifen, wenn er für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2011 Verpflichtun-
gen für die Interims-Sicherheitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei und alle weiteren 
vom Sicherheitsrat vor dem 31. Dezember 2011 zur Unterstützung der Durchführung des 
Umfassenden Friedensabkommens17 eingerichteten Missionen eingeht; 

 15. nimmt Kenntnis von der in Resolution 1978 (2011) bekundeten Absicht des Si-
cherheitsrats, eine Nachfolgemission für die Mission der Vereinten Nationen in Sudan ein-
zurichten, und ermächtigt den Generalsekretär, auf die für die Mission bewilligten Mittel 
zurückzugreifen, wenn er für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2011 Verpflich-
tungen für eine Nachfolgemission eingeht; 

 16. stellt außerdem fest, dass die Gesamthöhe der bewilligten Mittel im Einklang 
mit Resolution 65/289 angepasst wurde; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 

 17. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 201018; 

_______________ 
17 S/2005/78, Anlage. 
18 A/65/630 und Corr.1. 
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 

 18. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in Su-
dan für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2011 den Betrag von 513.330.150 Dol-
lar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 482.460.550 Dollar 
für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag von 26.158.400 Dollar für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 4.711.200 Dollar für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien);  

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 19. beschließt außerdem, den Betrag von 24.838.556 Dollar für den Zeitraum vom 
1. bis 9. Juli 2011 entsprechend den in der Resolution 64/249 der Generalversammlung 
vom 24. Dezember 2009 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer 
Resolution 64/248 vom 24. Dezember 2009 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 
2011 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 20. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. De-
zember 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 794.816 Dollar 
im Steuerausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 663.668 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem 
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
107.201 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem 
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
23.947 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 19 anzurechnen ist; 

 21. beschließt, den Betrag von 488.491.594 Dollar für den Zeitraum vom 10. Juli 
bis 31. Dezember 2011 für die administrative Liquidation der Mission, die Interims-Sicher-
heitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei, eine Nachfolgemission der Mission der Ver-
einten Nationen in Sudan gemäß Resolution 1978 (2011) des Sicherheitsrats und alle wei-
teren vom Rat vor dem 31. Dezember 2011 zur Unterstützung der Durchführung des Um-
fassenden Friedensabkommens eingerichteten Missionen entsprechend den in Resolution 
64/249 der Generalversammlung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des 
in der Versammlungsresolution 64/248 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2011 
unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 22. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jewei-
lige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 15.631.384 Dollar im Steuerausgleichs-
fonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 13.052.132 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil 
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 2.108.299 Dollar, die 
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil 
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 470.953 Dollar, die 
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung 
nach Ziffer 21 anzurechnen ist; 

 23. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 52.052.100 Dollar für 
die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 64/249 
der Generalversammlung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in der 
Versammlungsresolution 64/248 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2010 auf ihre 
Veranlagung nach Ziffer 19 anzurechnen ist; 

 24. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 52.052.100 Dollar für 
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die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 23 festgelegten Sche-
ma auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 25. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 2.702.700 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode 
den Guthaben aus dem in den Ziffern 23 und 24 genannten Betrag von 52.052.100 Dollar 
hinzuzurechnen sind; 

 26. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht durch Anleihen bei anderen 
aktiven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden dürfen; 

 27. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

 28. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind; 

 29. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Su-
dan“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 
 
 

RESOLUTION 65/268 

Verabschiedet auf der 84. Plenarsitzung am 4. April 2011, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/65/646/Add.2, Ziff. 8). 

65/268. Besondere Fragen im Zusammenhang mit dem Programmhaushaltsplan für 
den Zweijahreszeitraum 2010-2011 

 Die Generalversammlung, 

I 

Revidierte Ansätze aufgrund des Inkrafttretens des Internationalen 
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die revidierten Ansätze auf-
grund des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen19 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen20, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs19; 

 2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen20 an; 

 3. beschließt, mit Wirkung vom 1. April 2011 in Kapitel 23 (Menschenrechte) des 
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2010-2011 eine P-4-Stelle und eine 
Stelle des Allgemeinen Dienstes (sonstige Rangstufen) zu schaffen; 

 4. beschließt außerdem, dass ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 815.625 US-
Dollar (zu den ursprünglichen Werten für 2010-2011), der 529.400 Dollar in Kapitel 2 
(Angelegenheiten der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie 

_______________ 
19 A/65/628. 
20 A/65/739. 




